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Sie sind sich sicher alles kor-
rekt gehandhabt zu haben. 
Sie haben auf Diagnose ein 
Antiinfektivum verordnet, die 
Wartezeit eingehalten und 
Ihr(e) Kunde/-in berichtet 
Ihnen, das behandelte Tier sei 
bereits Tage über der ange-
gebenen Milchwartezeit noch 
hemmstoffpositiv. Wie kann 
das sein?

Im Folgenden geben wir Ih-
nen einen Kurzüberblick über 
die Gründe und Rahmenbe-
dingungen. Dies erhebt keine 
Ansprüche auf Vollständigkeit, 
sondern dient nur Ihrer Erstin-
formation.

1. Rohmilchgüte-
verordnung und 
tierarzneimittel-
rechtliche Bestim-
mungen:

Am 01. Juli 2021 tritt die nach 40 Jahren 
vollständig überarbeitete Version der 
Rohmilchgüteverordnung in Kraft. Damit 
wird die Verantwortung für die Verkehrs-
fähigkeit von Rohmilch von staatlicher 
Stelle überwiegend auf die Molkereien als 
Abnehmer von Rohmilch übertragen. 
Dazu zählt auch gemäß Rohmilchgü-
teVO, §18, Abs. (2) 676/20 das Nicht-
Vorhandensein von Hemmstoffen. Der 
Landwirt / die Landwirtin ist von einem 
positiven Hemmstoffnachweis unverzüg-
lich zu unterrichten.

Sehr geehrte Kollegin, 
sehr geehrter Kollege,
  

Beprobungshäufigkeit 
je Erzeugerbetrieb:
l Jegliche Anlieferungsrohmilch wird 

auf Penicilline und Cephalosporine 
(Beta-Laktam Antibiotika) unter-
sucht.

l 4x monatliche Probenuntersuchung 
auf die Hemmstoffgruppen Penicilline, 
Cephalosporine, Aminoglykoside, Ma-
krolide und Lincosamide, Sulfonamide 
sowie Tetracyline.

l 2x jährlicher Chinolon-Test.

Die bei Tierarzneimitteln (TAM) für le-
bensmittelliefernde Tiere angegebene 
Wartezeit wird anhand vorher festgeleg-
ter maximaler Rückstandshöchstmengen 
(MRL) festgelegt. Die pharmazeutischen 
Unternehmen garantieren, dass bei 
zulassungsgemäßer Anwendung der 
Arzneimittel diese MRL-Werte im Lebens-
mittel nicht überschritten werden. Dabei 
dienen diese MRL-Werte dem Verbrau-
cherschutz und sind um ein Vielfaches 
geringer, als dass die Spuren des TAM 
ein Risiko für die menschliche Gesund-
heit darstellen würden. (VO (EU) Nr. 
37/2010)

2. Testverfahren:
Der quantitative Nachweis von Hemm-
stoffen im zertifizierten Milchlabor wird 
meist über sog. ELISA* oder HPLC** 
Verfahren durchgeführt, die allerdings 
vergleichsweise aufwändig sind. 

Um Kontamination der Molkerei-Sam-
melmilch zu vermeiden, wird bei Ab-
holung auf Schnelltestsysteme zurück-
gegriffen. Es existieren verschiedene 
Schnelltestsysteme am Markt, diesen ist 
jedoch gemein, dass sie oft nur das Vor-
handensein oder Nicht-Vorhandensein 
eines Hemmstoffes anzeigen können. 

Rezeptor / Biosensor Tests: Immunolo-
gische Tests, die nur gewisse Wirkstoff-
gruppen erkennen. 
Mikrobiologische Tests: Tests, die auf 
einem Farbnährboden und Sensorerre-
ger basieren. Ist der Erreger wachstums-
fähig, entsteht ein Farbumschlag.

Gemäß Anlage 3 C der Rohmilchgüte-
verordnung (676/20) müssen die ver-
wendeten Testsysteme in der Lage sein, 
die fraglichen Hemmstoffe in mindestens 
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der MRL-Höhe nachzuweisen. Tatsäch-
lich sind viele der Testsysteme allerdings 
deutlich sensitiver und weisen bereits 
Bruchteile des MRLs nach.

Es existieren auch verschiedene ähnli-
che Testsysteme zum Testen der Milch 
auf dem Betrieb, allerdings wurden viele 
Schnelltestsysteme zur Untersuchung der 
Sammeltankmilch entwickelt – die Aus-
sagekraft der Einzelgemelkanalyse bleibt 
fragwürdig. 
Möchte ein Landwirt / eine Landwirtin 
seine / ihre Behandlungskühe screenen, 
sei darauf verwiesen, dass die unter-
schiedlichen Testsysteme zum Nachweis 
der einzelnen Wirkstoffe unterschiedlich 
geeignet sind. Eine „„eine-für-alle-Lösung“ 
ist aktuell nicht in Sicht.

3. Implikationen: 
Fällt ein Hemmstofftest des Einzelge-
melkes positiv aus, so bedeutet dies 
zunächst, dass der Nachweisgrenzwert 
des jeweiligen Testverfahrens überschrit-
ten wurde. Da sich arzneimittelrechtliche 
Fragestellungen immer nur auf die Über-
schreitung des MRLs beziehen können, 

ist zunächst zu klären welcher Hemm-
stoff mit welcher Nachweisgrenze des 
entsprechenden Testsystems nachge-
wiesen wurde. Grundsätzlich muss das 
Testsystem zum angewandten Wirkstoff 
passen.

Bei Meldung über das Vorhandensein 
eines Hemmstoffnachweises liegt also 
häufi g noch keine Information vor, wel-
cher Hemmstoff in welcher Konzentration 
nachgewiesen wurde.

Fällt ein Hemmstofftest des Sammelge-
melkes positiv aus, so ist zunächst Ur-
sachenforschung zu betreiben, welches 
Tier womöglich für die Überschreitung 
verantwortlich sein könnte. 

Vorbeugung ist hier das A und O. Führen 
Sie exakt Buch über die tierärztlichen 
Behandlungsvorschriften und kennzeich-
nen Sie (antibiotisch) behandelte Tiere 
eindeutig. Sollte keine separate Behand-
lungsgruppe auf dem Betrieb existieren, 
sollten beide Hinterbeine des behandel-
ten Tieres mit einem Fesselband markiert 
werden für den Fall, dass ein Fesselband 
verloren geht. 

Für Betriebe mit automatischem Melk-
system muss klar geregelt sein, welche 
Person für Behandlungen verantwortlich 
und unmittelbar für die Selektierung des 
Tieres im Computersystem verantwort-
lich ist. Aufgrund der Sensitivität man-
cher Nachweismethoden ist auch eine 
Kontamination durch das Melksystem 
(z.B. unzureichende Reinigung nach 
Kannenmelkung) nicht unbedingt auszu-
schließen. 

Unser Tipp: Stellen Sie als Erst-
maßnahme unbedingt eine Milch-
probe von mindestens 250 ml sicher 
und frieren diese ein. Dokumentieren 
Sie Tieridentifi kation und Proben-
nahme-Datum.

4. Vernünftiger 
 Antibiotikaeinsatz:
Dechra unterstützt die One-Health An-
sätze und setzt sich aktiv für den ver-
nünftigen Antibiotikaeinsatz ein. Falls Sie 
Fragen zum Hemmstoffnachweis oder 
kontrollierten Antibiotikaeinsatz haben, 
kontaktieren Sie gerne unsere Fachbera-
tung (fachfrage@dechra.com). 

Weitere Hinweise zur Umsetzung von 
Antibiotikaminimierungskonzepten und 
gezielten Therapieoptionen fi nden Sie 
unter www.dechra.de/fachgebiete/rind/
rindergesundheit .

* ELISA: Enzyme linked immunosorbent Assay
** HPLC: Hochleistungsfl üssigkeitschromato-
 graphie
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